
S P E Z I A L
Außerunterrichtliche Veranstaltungen (auV)

Verband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg e. V.
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Klassen- und Schulausflüge sind ein wichtiger Bestandteil des Erziehungs- und Bildungsauftrags. Die Veranstal-
tungen tragen zur Vertiefung, Erweiterung und Ergänzung des Unterrichts bei und fördern die Gesamtpersönlich-
keit der Lernenden. Sie bieten Möglichkeiten für soziale Interaktionen und stärken das Gemeinschaftsgefühl. Es 
soll also nicht nur das Fachwissen der Schülerinnen und Schüler erweitert werden, sondern auch soziale Kom-
petenzen, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein gestärkt werden. Die schulische Erziehung zu freiheit-
licher demokratischer Gesinnung, zur Menschlichkeit und Friedensliebe sowie zur Achtung der Würde und der 
Überzeugung anderer kann in besonderer Weise bei dem Besuch von Orten geleistet werden, an denen Unrecht 
geschehen und dokumentiert ist. 
Außerunterrichtliche Veranstaltungen stellen Lehrkräfte aber auch vor immer größere Herausforderungen. Ge-
richtsurteile und Vorkommnisse in jüngster Zeit führen zu starker Verunsicherung, daher informieren wir unsere 
Mitglieder über die aktuellen Rahmenbedingungen und geben Tipps für eine erfolgreiche Fahrt.

Grundlage von auV:
	 Außerunterrichtliche Veranstaltungen sind verpflichtend durchzuführen und gehören zu den Dienstaufgaben 

der Lehrkräfte. 
	 Die Gesamtlehrerkonferenz berät und beschließt mit Einverständnis der Schulkonferenz über die Grundsätze 

der in einem Schuljahr stattfindenden schulischen Veranstaltungen.
	 Alle Veranstaltungen müssen von der Schulleitung genehmigt werden.
	 Zu auV gehören unter anderem:

	 	 Klassenfahrten und Exkursionen
	 	 Sportveranstaltungen und Wettkämpfe
	 	 Projekte und Workshops
	 	 Kulturelle Veranstaltungen wie Theaterbesuche,  

		 Konzerte oder Museumsbesuche

Rechtliche Rahmenbedingungen finden sich im 
Schulgesetz und Verwaltungsvorschriften wie z. B. 
VwV Außerunterrichtliche Veranstaltungen der Schu-
len, vom 20.12.2021.
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Mit der Angabe dieser Daten erteilen Sie zugleich die ausdrückliche Einwilligung in deren Verarbeitung durch die Schule, hin-

sichtlich der Gesundheitsdaten die ausdrückliche Einwilligung im Sinne des Artikel 9 Absatz 2 a) DS-GVO. Die obigen Gesund-

heitsdaten sind sehr sensibel. Ihre Angaben werden von uns vertraulich behandelt.  

Machen Sie hinsichtlich der Gesundheitsdaten keine, unvollständige oder unzutreffende Angaben, kann dies zur Folge haben, 

dass die erforderlichen medizinischen Maßnahmen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht korrekt erfolgen, wofür in der Folge weder 

die Lehrkräfte noch das Land Baden-Württemberg verantwortlich sind. 

 
Weitere Hinweise zu den Betroffenenrechten finden Sie hier: 

https://it.kultus-bw.de/site/pbs-bw-km-root/get/documents_E-

1913524496/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Dienststellen/it.kultus-

bw/Datenschutz%20an%20Schulen%20nach%20neuer%20EU%20DSGVO/dl-

formulare/Anlage%204%20Merkblatt%20Betroffenenrechte%20.pdf 
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Hinweise zum Datenschutz: 
 
I. Datenschutzerklärung nach Art. 13 Abs.1 und Abs. 2 der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO):  

 Namen und Kontaktdaten der Schulleitung (inkl. Stellvertretung):  
_________________________________________________________________________________________  

 Kontaktdaten der/des behördlichen Datenschutzbeauftragten (soweit bestellt):   
_________________________________________________________________________________________  

 Zwecke der Datenverarbeitung: 
Organisation, Buchung und Durchführung der konkreten außerunterrichtlichen schulischen Veranstaltung (Benen-nung der außerunterrichtlichen Veranstaltung und der damit verbundenen Veranstaltungen, Unternehmungen etc.), insbesondere Vertragsschluss in Vertretung der Eltern/volljährigen Schülerinnen und Schüler, Regelungen der Inhalte und der Ordnung bei der außerunterrichtlichen Veranstaltung sowie Ausübung der Aufsichts- und Fürsorgepflichten.   

 Rechtsgrundlage der oben genannten Datenverarbeitungszwecke: Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO (Einwilligung hinsichtlich freiwilliger Angaben) 
 

 Empfänger Ihrer erhobenen personenbezogenen Daten oder Kategorien von Empfängern:   
- Lehrkräfte, die die Schüler während dieser außerunterrichtlichen Veranstaltung begleiten,   
- Vertragspartner der in Vertretung der Eltern/volljährigen Schülerinnen und Schüler geschlossenen Reise- und Dienstverträge sowie die Unternehmen bzw. staatlichen/kommunalen Stellen der vor Ort gebuchten und durch-geführten Veranstaltungen (Museen, Freizeitparks etc. bitte soweit möglich benennen),   
- die Schulleitung und deren ständige Vertretung, insbesondere soweit dies in Notfällen sowie zur Klärung von medizinischer Maßnahmen oder Rückführungen erforderlich ist,  
- die die medizinisch erforderlichen Heilfürsorge- und Betreuungsleistungen erbringenden Personen (Personal in Arztpraxen oder Krankenhaus sowie Apotheke etc.).  

 Dauer der Datenspeicherung: Grundsätzlich bis zum Abschluss der außerunterrichtlichen Veranstaltung, ggf. auch länger, in Fällen, in denen dies zur abschließenden Bearbeitung/Abwicklung der aus der außerunterrichtlichen Veran-staltung entstandenen (rechtlichen) Fragen (vertraglicher, schulrechtlicher oder anderer Art) erforderlich ist.   
 Sie haben das Recht, bei Ihrer Schulleitung Auskunft über Ihre betroffenen personenbezogenen Daten zu erhalten, deren Berichtigung oder Löschung oder die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu ver-langen. Sie haben ferner das Recht, der oben beschriebenen Datenverarbeitung ganz oder teilweise zu widerspre-chen, und ein Recht auf Übertragbarkeit der erhobenen Daten im Rahmen der jeweils geltenden Bestimmungen.  
 Hinsichtlich der aufgrund Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO erhobenen Daten (freiwillige Angaben) ha-ben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen; die bis zum Widerruf der Einwilligung erfolgte Datenver-arbeitung bleibt rechtmäßig.  

 
 Sie haben das Recht, sich beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI) zu beschweren. 

 
 Die oben unter Nr. 1 bis 4 der Erklärung von Ihnen jeweils freiwillig angegebenen personenbezogenen Daten und In-formationen sind erforderlich, da ohne diese Angaben eine Teilnahme an der außerunterrichtlichen Veranstaltung nicht möglich ist.  

 
 

II. Die Erklärungen zu den Gesundheitsdaten (Nr. 5) sind freiwillig und für die Teilnahme an der außerunterrichtlichen Veranstal-tung nicht erforderlich.  
 
Beachten Sie aber bitte, dass diese Informationen wichtig sind, um insbesondere in Notfallsituationen schnell sachgerecht reagieren zu können oder solche Situation ggf. schon im Vorfeld vermeiden zu können. Wir bitten Sie daher zum Schutz Ihres Kindes darum, das Formular vollständig auszufüllen. Soweit Fragen bestehen oder Details besprochen werden müssen, kom-men Sie bitte auf die betreuenden Lehrkräfte zu.  
Mit den Angaben zu Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten geben Sie uns die Möglichkeit, im Notfall schnell reagieren zu können oder ggf. bereits im Vorfeld zu vermeiden, dass Ihr Kind überhaupt mit den Allergenen in Berührung kommt.   
Erkrankungen sollten wir dann kennen, wenn Ihr Kind deswegen besondere Betreuung benötigt (siehe auch Medikamentenga-be) oder in Gefahrensituationen kommen könnte (z. B. körperliche Überanstrengung, Über- oder Unterzucker, lebensbedrohli-che Zustände). Sofern Ihr Kind notwendige Medikamente nicht zuverlässig selbständig einnehmen kann, benötigen wir diese Information, um die regelmäßige Einnahme unterstützen zu können.   
Falls sich Ihr Kind verletzt, ist die Information über den Tetanusimpfstatus hilfreich.  

Abs. 2 der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO):

und Betreuungsleistungen erbringenden Personen (Personal in 

Veranstaltung, ggf. auch 
außerunterrichtlicheentstandenen (rechtlichen) Fragen (vertraglicher, schulrechtlicher oder anderer Art) erforderlich ist. 

Auskunft über Ihre betroffenen personenbezogenen Daten zu erhaltenEinschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
itung ganz oder teilweise zu widerspre-Rahmen der jeweils geltenden Bestimmungen.
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nehmen/zu erstatten. Entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Reiserücktrittsversicherung) 

werde ich eigenverantwortlich treffen.  

 
4. Ich bin/wir sind darüber belehrt worden, dass im Fall gewichtiger Gründe, insbesondere 

der Erkrankung sowie schwerer oder wiederholter Störungen der Ordnung bei der außerun-

terrichtliche Veranstaltung mein Kind (Volljährige: ich) von der außerunterrichtlichen Veran-

staltung ausgeschlossen werden kann und ich/wir in diesem Fall für die Rückführung unse-

res Kindes/für meine Rückreise selbst verantwortlich bin/sind (Hinweis: Es erfolgt keine Auf-

sicht/Begleitung durch die Lehrkräfte) und die Rückführung auf eigene Kosten organisieren 

und durchführen (lassen) muss/müssen.   

 
Die Angaben und Erklärungen unter Nr. 1 bis 4 sind für die Teilnahme an der außerun-

terrichtlichen Veranstaltung erforderlich. Ohne diese Erklärungen und Angaben kann 

die Teilnahme an der außerunterrichtlichen Veranstaltung nicht erfolgen.   

 
5. Erklärung zu Gesundheitsdaten (bitte nur ein Feld ankreuzen): 

󠅟󠅟 Keine Angaben 

󠅟󠅟 Mein/Unser Kind hat (Volljährige: Ich habe) keine im Rahmen der Reise relevanten Er-

krankungen/Allergien/Lebensmittelunverträglichkeiten und muss keine Medikamente ein-

nehmen. 

󠅟󠅟 Mein/Unser Kind hat (Volljährige: Ich habe) folgende relevanten Erkrankun-

gen/Allergien/Lebensmittelunverträglichkeiten (z. B. Diabetes, Herz-

Kreislauferkrankungen, Epilepsie, Nussallergie, Insektengiftallergie, Pflasterallergie etc.) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Folgende Medikamente müssen eingenommen werden und/oder die Einnahme muss durch 

die Lehrkräfte überwacht werden: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(Bitte machen Sie möglichst genaue Angaben zu den jeweiligen Erkrankungen/Allergien/ 

Lebensmittelunverträglichkeiten und/oder zur Medikation sowie ggf. zu diesbezüglich zu be-

achtenden Umständen und Handhabungen.) 

 
Erreichbarkeit der Erziehungsberechtigten oder anderer Vertrauenspersonen im Notfall 

(bitte Namen, Notfallnummern und ggf. E-Mail-Adressen angeben): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Besteht ein Impfschutz gegen Tetanus (Wundstarrkrampf)? 

[  ] Ja, Datum der letzten Impfung: ____________    [  ] Nein    [  ] Nicht bekannt 

 
 
 
 
Datum, Unterschrift: ______________________________________________________ 

    (Erziehungsberechtigte oder volljährige/r Schüler/in)    

Reiserücktrittsversicherung) 

4. Ich bin/wir sind darüber belehrt worden, dass im Fall gewichtiger Gründe, insbesondere 

Erkrankun-

Pflasterallergie 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Einnahme
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Schriftliche Erklärung der Eltern / der volljährigen Schülerin bzw. 

des volljährigen Schülers zur Anmeldung an einer außerunterricht-

lichen Veranstaltung der Schule 

 
(Hinweis: Alle Angaben sind freiwillig, da grundsätzlich keine Teilnahmepflicht an ganz- oder 

mehrtägigen außerunterrichtlichen Veranstaltungen besteht.) 

 
1. Hiermit melde ich/melden wir mein/unser Kind (Volljährige: melde ich mich) 

________________________________________ (Name, Klasse, Jahrgangsstufe der Schü-

lerin bzw. des Schülers) für die Klassenfahrt/Studienfahrt nach 

_______________________________________________________________ (Reiseziel) 

in der Zeit vom ___________ bis ____________ mit folgenden Programmpunk-

ten/Rahmenbedingungen (hier sollten die wesentlichen Rahmenbedingungen, „Programm-

punkte“, sonstige Besonderheiten bspw. Schwimmen etc. ausgeführt werden): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

verbindlich an.  

 
Mit den vorgenannten Rahmenbedingungen, Inhalten und Aktionen während der außerunter-

richtlichen Veranstaltung bin ich/sind wir einverstanden und mein/unser Kind wird (Volljähri-

ge: ich werde) daran teilnehmen.   

Bemerkungen (ggf. ergänzen): 

_________________________________________________________________________ 

 
2. Ich erteile/wir erteile/n der für die Organisation der Veranstaltung verantwortlichen Lehr-

kraft ________________________________ (Name der zu bevollmächtigenden Lehrkraft) 

die Vollmacht, alle mit der Veranstaltung zusammenhängenden Rechtsgeschäfte in Vertre-

tung für mich/uns in meinem/unseren Namen abzuschließen und zu erledigen. Mir/uns ist 

bewusst, dass damit weder die bevollmächtigte Lehrkraft noch das Land Baden-

Württemberg Vertragspartner der im Rahmen der Vollmacht geschlossenen Verträge wer-

den, sondern ich/wir.  

 
3. Zudem verpflichte ich mich/verpflichten wir uns, die für die außerunterrichtliche Veranstal-

tung anfallenden Kosten in Höhe von ________________ Euro (zumindest Kostenrahmen 

angeben) bis spätestens _________________ (ggf. Datum angeben) zu zahlen. Weiter ver-

pflichte ich mich, ggf. anfallenden Stornierungs- und sonstige Zusatzkosten im Fall des 

Nichtantritts oder vorzeitiger Beendigung der außerunterrichtlichen Veranstaltung zu über-

Logo und Anschrift der Schule 

Die Vertragsgestaltung:
In der Regel liegt die Organisation einer Klassenfahrt in der Verantwortung 
der Lehrkraft. Damit diese aber nicht für die Kosten aller Teilnehmenden ver-
antwortlich gemacht werden kann, gibt es einige Regeln zu beachten. 

 Die Lehrkräfte sind für die Organisation der Veranstaltungen verantwort-
lich, treten den Anbietern gegenüber aber nur als Ansprechpersonen auf.

 Die Lehrkraft handelt in Stellvertretung für die Eltern bzw. volljährigen 
Schülerinnen und Schüler. Sie handelt als „Vertreter mit Vertretungs-
macht“, d. h. nicht im eigenen Namen. Weder die Lehrkraft noch das Land 
wird Vertragspartner. 

 Der Anbieter muss seinen Zahlungsanspruch direkt bei den Eltern geltend 
machen. Zahlungs- und ggf. Stornokostenansprüche kann der Anbieter 
somit direkt gegen die Eltern/volljährigen Schülerinnen und Schüler 
richten.  

 Die verantwortliche Lehrkraft darf die Kontaktdaten der Eltern an den An-
bieter weitergeben. 

Folgende Erklärungen der Eltern / Schülerinnen und Schüler sind notwendig: 

 Vollmacht für die verantwortliche Lehrkraft (einschließlich Einwilligung zur Übermittlung der Kontaktdaten der Eltern/
volljährigen Schülerinnen und Schüler an den Anbieter) 

 Kostenübernahmeerklärung (einschließlich Stornokosten)

 Informationen zu Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten (z. B. Nussallergien, Insektengiftallergien, etc.) so-
wie zu relevanten Erkrankungen (z. B. Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen, Epilepsie, etc.) und über ggf. notwendige 
Medikamentengaben

Das Land Baden-Württemberg übernimmt gegenüber den Anbietern keine Ausfallhaftung (also Zahlung für Eltern bzw. 
Schülerinnen und Schüler, die die Reisekosten nicht bezahlen). Handelt eine Lehrkraft als „Vertreter ohne Vertretungs-
macht“, trägt sie persönlich das Risiko von Zahlungsausfällen. 
Vorsicht ist bei der Organisation von Veranstaltungen vor Eintritt von Schülerinnen und Schüler in eine weiterführende 
Berufliche Schule geboten. Die Lehrkraft sollte mit dem Veranstalter zwingend eine kostenfreie Stornierungsmöglichkeit 
vereinbaren, bis die Klasse gebildet ist und die Vollmachten der Schülerinnen und Schüler bzw. Eltern vorliegen.

Mustererklärung des KM: 
Schriftliche Erklärung der Eltern / der volljährigen Schülerin 
bzw. des volljährigen Schülers zur Anmeldung an einer 
außerunterrichtlichen Veranstaltung der Schule

Einwilligung in deren Verarbeitung durch die Schule, hin-GVO. Die obigen Gesund-

Machen Sie hinsichtlich der Gesundheitsdaten keine, unvollständige oder unzutreffende Angaben, kann dies zur Folge haben, 

rechtzeitig oder nicht korrekt erfolgen, wofür in der Folge weder 

Einwilligung in deren Verarbeitung durch die Schule, hin-GVO. Die obigen Gesund-

Machen Sie hinsichtlich der Gesundheitsdaten keine, unvollständige oder unzutreffende Angaben, kann dies zur Folge haben, 

rechtzeitig oder nicht korrekt erfolgen, wofür in der Folge weder 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

hulischen Veranstaltung (Benen-und der damit verbundenen Veranstaltungen, Unternehmungen etc.), 
, Regelungen der Inhalte 
und Fürsorgepflichten. 

genannten Datenverarbeitungszwecke: Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO (Einwilligung hinsichtlich 

geschlossenen Reise- und 
Stellen der vor Ort gebuchten und durch-

tretung, insbesondere soweit dies in Notfällen sowie zur Klärung von 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

hulischen Veranstaltung (Benen-und der damit verbundenen Veranstaltungen, Unternehmungen etc.), 
, Regelungen der Inhalte 
und Fürsorgepflichten. 

genannten Datenverarbeitungszwecke: Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO (Einwilligung hinsichtlich 

geschlossenen Reise
Stellen der vor Ort gebuchten und durch-

tretung, insbesondere soweit dies in Notfällen sowie zur Klärung von 

der Erkrankung sowie schwerer oder wiederholter Störungen der Ordnung bei der außerun-

: ich) von der außerunterrichtlichen Veran-

staltung ausgeschlossen werden kann und ich/wir in diesem Fall für die Rückführung unse-

Hinweis: EsHinweis: EsHinweis: E erfolgt keine Auf-

) und die Rückführung auf eigene Kosten organisieren 

Die Angaben und Erklärungen unter Nr. 1 bis 4 sind für die Teilnahme an der außerun-

ich. Ohne diese Erklärungen und Angaben kann 

nicht erfolgen. 

im Rahmen der Reise relevanten Er-

krankungen/Allergien/Lebensmittelunverträglichkeiten und muss keine Medikamente ein-

Erkrankun-

4. Ich bin/wir sind darüber belehrt worden, dass im Fall gewichtiger Gründe, insbesondere 

der Erkrankung sowie schwerer oder wiederholter Störungen der Ordnung bei der 

: ich) von der außerunterrichtlichen Veran-

staltung ausgeschlossen werden kann und ich/wir in diesem Fall für die Rückführung unse-

Hinweis: E

) und die Rückführung auf eigene Kosten organisieren 

Die Angaben und Erklärungen unter Nr. 1 bis 4 sind für die Teilnahme an der 

ich. Ohne diese Erklärungen und Angaben kann 

nicht erfolgen. 

im Rahmen der Reise relevanten 

krankungen/Allergien/Lebensmittelunverträglichkeiten und muss keine Medikamente ein-

Erkrankun-

Schriftliche Erklärung der Eltern / der volljährigen Schülerin bzw. 

des volljährigen Schülers zur Anmeldung an einer außerunterricht-

lichen Veranstaltung der Schule

(Hinweis: Alle Angaben sind freiwillig, da grundsätzlich keine Teilnahmepflicht an ganz- oder 

mehrtägigen außerunterrichtlichen Veranstaltungen besteht.)

1. Hiermit melde ich/melden wir mein/unser Kind (Volljährige: melde ich mich)

________________________________________ (Name, Klasse, Jahrgangsstufe der Schü-

lerin bzw. des Schülers) für die Klassenfahrt/Studienfahrt nach

__________________________________ (Reiseziel)

mit folgenden Programmpunk-

hier sollten die wesentlichen Rahmenbedingungen, „Programm-

punkte“, sonstige Besonderheiten bspw. Schwimmen etc. ausgeführt werden): 

Logo und Anschrift der Schule
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https://km.baden-wuerttemberg.de/de/
service/formulare-und-merkblaetter
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Zahlungsabwicklung:
 Der Anbieter muss seinen Zahlungsanspruch direkt bei den Eltern geltend machen. Im Idealfall erfolgt die Zahlungsab-

wicklung unmittelbar zwischen den Eltern, Schülerinnen und Schülern und Anbietern. 

 Es ist möglich, dass die Lehrkraft die Beiträge der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler einsammelt und den Ge-
samtbetrag an den Anbieter überweist. Hierfür ist ein zweckgebundenes Treuhandkonto notwendig. Zahlungsabwick-
lungen über Privatkonten der Lehrkräfte sind nicht zulässig.

 Lehrkräfte sollten auf keinen Fall in Vorleistung gehen und den Reisepreis für die Eltern / volljährigen Schülerinnen und 
Schüler aus ihrem Privatvermögen vorstrecken. Ausbleibende Zahlungen könnten nachträglich nicht mehr eingefordert 
werden. 

Grundsätzlich gilt es die Kosten, insbesondere bei mehrtägigen Veranstaltungen, möglichst niedrig zu halten und ggf. ent-
sprechende Unterkünfte auszuwählen. Für den Transport sind öffentliche Verkehrsmittel zu bevorzugen.

Schulkonten über die LBBW 
Das Einsammeln und Verwalten der Kostenbeiträge der Teilnehmenden, sollte über ein zweckgebundenes Treuhandkonto 
erfolgen. Die LBBW bietet als Standardprodukt hierfür ein kostenloses Girokonto an (siehe Schreiben des KM vom 
23.10.2024, KM11-0440-1/1/15). In Stuttgart können diese Konten nach unserer Erfahrung problemlos beantragt und 
eröffnet werden. Leider funktioniert dies nach aktuellem Stand (03.2025) nicht landesweit. Außerhalb Stuttgarts hat die 
LBBW keine Sparkassenfunktion, daher muss dort aktuell noch mit den örtlichen Sparkassen verhandelt werden. Der 
BLV drängt weiter auf eine landesweite Umsetzung und Klärung.

Entsendungen ins Ausland – die A1-Bescheinigung
Bei Entsendungen/Dienstreisen ins Ausland benötigt die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer sowie die Beamtin / der 
Beamte ggf. einen Nachweis über die anzuwendenden Rechtsvorschriften über die soziale Sicherheit. Für Arbeitneh-
merinnen/Arbeitnehmer, die in einen EU-Staat, Liechtenstein, Norwegen, Island oder die Schweiz entsandt werden, 
kann die A1-Bescheinigung seit 01.07.2019 nur noch elektronisch beantragt werden. Eine Hilfestellung für die Dienst-
stelle, welcher Vordruck für die Beantragung eines Nachweises bei einer Entsendung zu verwenden ist und wohin die-
ser ausgefüllt gesandt werden muss, fi ndet man auf dem Vordruck LBV42103. Weitere Informationen zum Antrag- und 
Bescheinigungsverfahren A1 sind ebenfalls beim LBV unter Stichwort „A1/Entsendungen“ (landbw.de) zu fi nden.

Klassengeld-App 
Andere Bundesländer nutzen die Möglichkeit über Drittanbieter die Abwicklung von Klassen-
fahrten und Zahlungen für Ihre Lehrkräfte zu erleichtern. Ein zwar kostenpflichtiges, aber sehr 
interessantes Tool möchten wir an dieser Stelle beispielhaft erwähnen: www. Klassengeld.de Klassengeld
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Aufsicht: 

Haushaltsmittel der Schulen für auV – Wer trägt die Kosten der Lehrkräfte?
Zu Beginn eines Schuljahres erhält jede Schule vom Regierungspräsidium einen Verfügungsbetrag für die Durchführung 
von außerunterrichtlichen Veranstaltungen.

Die Berechnung und Auszahlung der Reisekostenvergütungen für Lehrkräfte und Begleitpersonen erfolgt über das Lan-
desamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg.

Wenn der Verfügungsbetrag ausgeschöpft ist, können zunächst keine Reisekostenvergütungen an die Lehrkräfte und 
Begleitpersonen mehr ausbezahlt werden. Gegen Ende des Jahres besteht eventuell die Möglichkeit der Umverteilung, 
sofern übrige Restmittel von anderen Schulen zur Verfügung stehen.

Eine „freiwillige“ Kostenübernahme durch die Lehrkraft ist rechtlich nicht statthaft. Es bietet sich an ggf. gewährte Frei-
plätze des Veranstalters in Anspruch zu nehmen. In diesem Fall ist die Klassenpflegschaft einzubinden und für Klarheit 
und Zustimmung zu sorgen. Vgl. Urteil vom 23. Oktober 2018 (BVerwG 5 C 9.17)

Bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen sind die begleitenden Lehrkräfte für die Aufsicht und Sicherheit der Schülerin-
nen und Schüler verantwortlich. Dies kann durch sorgfältig ausgewählte Hilfspersonen unterstützt werden. Bei mehr als 20 
Schülerinnen und Schülern sind zwei Begleitpersonen vorgeschrieben. Bei mehr als 40 Schülerinnen und Schülern sollte 
eine weitere Person teilnehmen.

In der Regel müssen mindestens eine oder mehrere Lehrkräfte während der gesamten Veranstaltung anwesend sein. Die 
genaue Anzahl der benötigten Aufsichtspersonen kann von der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, deren Alter und der 
Art der Veranstaltung abhängen.

	 Lehrkräfte haben eine gesetzliche Aufsichts-
pflicht während außerunterrichtlicher Veran-
staltungen.

	 Die leitende Lehrkraft ist verantwortlich für die 
Sicherheit und Aufsichtsführung. Eine dauern-
de, vorausschauende und umsichtig beobacht-
ende Beaufsichtigung der Gruppe ist notwen-
dig.

	 Die Lehrkräfte müssen rettungsfähig sein, so-
bald die Fahrt an bzw. in die Nähe von Gewäs-
ser führt bzw. sicherstellen, dass Rettungsper-
sonal vor Ort ist.

	 Vor der Veranstaltung sollte eine Risikobewertung durchgeführt werden, um potenzielle Gefahren zu identifizieren und 
geeignete Maßnahmen zur Risikominderung zu ergreifen.

	 Es ist ratsam, die Aufsicht und die durchgeführten Maßnahmen zu dokumentieren, um im Falle von Vorfällen oder Fra-
gen nachweisen zu können, dass die Aufsichtspflicht erfüllt wurde.



BLV-SPEZIAL Stand 04.2025	 5

AuV am Wasser und Rettungsfähigkeit der Lehrkräfte
Bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen (AuV) am Wasser gibt es einiges zu beachten, insbesondere jüngste Gerichts-
urteile führen zu großer Verunsicherung in den Kollegien. 

Wodurch definiert sich eine AuV „am Wasser“? Dies ist bereits der Fall, wenn sich die Lernenden in der Nähe eines 
Gewässers aufhalten (z. B. Fluss, See, Meer oder Schwimmbad). Neben der individuellen Einschätzung der Gefahrenlage 
bereits im Vorab der Veranstaltung ist sicherzustellen, dass ausreichend rettungsfähige Begleitpersonen vor Ort sind. 
D. h. eine eigenverantwortliche Aufsicht darf nur Personen übertragen werden, die aktuell rettungsfähig sind. 

Bei einem Schwimmbadbesuch müssen demnach also mindestens so viele rettungsfähige Lehrkräfte eingesetzt wer-
den, dass in jedem Becken an jeder Stelle eine verunfallte Person gerettet werden kann. Darüber hinaus eingesetz-
te Begleitpersonen müssen nicht zwingend rettungsfähig sein. Die Verantwortung in vollem Umfang verbleibt bei der 
rettungsfähigen Lehrkraft. Wann und ob eine ausreichende Wasseraufsicht gewährleistet ist, muss im Einzelfall von 
der verantwortlichen Lehrkraft geprüft und festgestellt werden. Entsprechend der vorliegenden schwimmtechnischen 
Fertigkeiten, körperlichen Voraussetzungen, des Alters und der Reife der Lernenden müssen - in Abhängigkeit zur Ge-
wässersituation - entsprechende sicherheits- und verhaltensrelevante Absprachen und Regeln festgelegt, besprochen 
und eingehalten werden. 

Grundsätzlich muss sich die hauptverantwortliche Lehrkraft durch eigenen Augenschein davon überzeugen, dass die 
Schülerinnen und Schüler jederzeit über die notwendige Wassersicherheit verfügen.

Wer ist rettungsfähig? Es sollte eine aktuelle Bescheinigung über die Rettungsfähigkeit, z. B. im Rahmen der Lehrer-
fortbildung oder durch DLRG/Wasserwacht vorliegen. Die Deutschen Rettungsschwimmabzeichen der DLRG (Bronze 
und/oder Silber) sind mögliche Basisqualifikationen. 

Bei Veranstaltungen mit mehr als 20 Schülerinnen und Schülern soll – auch ohne Wasser – neben der verantwortlichen 
Lehrkraft mindestens eine Begleitperson teilnehmen. Bei mehr als 40 Schülerinnen und Schülern ist im Regelfall die 
Teilnahme einer weiteren Begleitperson erforderlich – siehe Nr. 2.6 VwV „Außerunterrichtliche Veranstaltungen“. 

Vgl. auch KuU-Heft 15-16 vom 7. September 2020

Was passiert bei Schäden durch die Schülerinnen und Schüler?
	 Bei Schäden gelten die allgemeinen Haftungsgrundsätze, d. h. die Schülerin-

nen und Schüler haften nur für die selbst schuldhaft verursachten Schäden. 

	 Falls die Verursacher nicht festgestellt werden können, müssen die Eltern 
nicht aufkommen. Eine sog. „gesamtschuldnerische Haftung“ kommt nur in 
Betracht, sofern ein Schaden nachweislich von mehreren Schülerinnen und 
Schülern gemeinsam verursacht wurde und konkret zugeordnet werden kann, 
wer in welcher Weise beteiligt war. 

	 Das Land haftet im Rahmen der Amtshaftung für Schäden, die den Anbietern 
durch eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung der Lehrkräfte, 
beispielsweise durch eine Verletzung der Aufsichtspflicht oder durch Pflicht-
verletzungen bei der Buchung, entstehen.

	 Eine verschuldensunabhängige Haftung besteht nicht. 
Entsprechende Haftungsklauseln sollten auch auf kei-
nen Fall vertraglich vereinbart werden. 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/gesellschaft/
schule-und-bildung/richtlinien/ausserunterrichtliche-
veranstaltungen/
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FAQ:
	 Was tun, wenn sich Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler weigern, die Erklärungen (vgl. Seite 2) abzugeben?

Weigern sich Eltern, Schülerinnen und Schüler diese Erklärungen abzugeben dann ist eine Teilnahme an der Veranstal-
tung nicht möglich. Die Schülerinnen und Schüler müssen dann während der außerunterrichtlichen Veranstaltung am 
Unterricht einer anderen Klasse teilnehmen. Andernfalls liegt eine Schulpflichtverletzung vor.

	 Ist eine Erklärung für alle außerunterrichtlichen Veranstaltungen zulässig? 
	 Die Erklärungen können für mehrere Veranstaltungen gleichzeitig abgegeben werden. Aber: die konkreten Veranstal-

tungen müssen jeweils aufgeführt sein. Eine pauschale Einverständniserklärung für alle (ggf. noch gar nicht geplanten) 
außerunterrichtlichen Veranstaltungen genügt nicht.

	 Ist eine Vertretungsvollmacht auch für eintägige Veranstaltungen notwendig?
	 Bei Veranstaltungen ohne Übernachtung ist es nicht zwingend erforderlich, dass vorab Vertretungsvollmachten ver-

langt werden. Hier kann unbürokratisch vorgegangen werden, wenn das Kostenrisiko gering ist.

	 Wer trägt die Kosten der begleitenden Lehrkräfte?
	 Lehrkräfte rechnen die Reisekosten über Drive-BW im Rahmen des Budgets der Schule ab.

	 Sind Lehrkräfte zur Teilnahme an außerunterrichtlichen Veranstaltungen verpflichtet?
	 Sofern außerunterrichtliche Veranstaltungen ein integraler Bestandteil eines Bildungsgangs bzw. des Schulprofils sind, 

können Lehrkräfte zur Teilnahme verpflichtet werden. Schulleitungen und Lehrkräfte sollten bereits bei der Deputats-
planung bzw. den Deputatswünschen prüfen, ob die Teilnahme an außerunterrichtlichen Veranstaltungen möglich bzw. 
erforderlich ist.

	 Gibt es besondere Regeln für Teilzeitbeschäftigte?
	 Auch Teilzeitlehrkräfte können zu Klassenfahrten verpflichtet werden. Bei verbeamteten Lehrkräften ist dies im Teilzeit-

deputat abgegolten. Lehrkräfte im Arbeitnehmerverhältnis werden für die Dauer der Klassenfahrt voll entlohnt.
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